
Zusatzformular 
wöchentliche 
Leerung 
 

(Bitte unbedingt ausfüllen! – Daten aus Eigenerklärung übernehmen) 
 

Stadt Leverkusen 
Fachbereich Finanzen - Grundbesitzabgaben 
Postfach 10 11 40 
51311 Leverkusen 
 

Antrag auf wöchentliche Leerung der Restmüllbehälter gem. der Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Leverkusen 
(Zusatzantrag zur Eigenerklärung) 
 
Mit diesem Antrag werden die Restmüllbehälter in begründeten und vertretbaren Einzelfällen – wie z. B. 
aus hygienischen Gründen oder aufgrund von Stellplatzproblemen – gegen eine kostendeckende 
Gebühr wöchentlich entleert. Beachten Sie bitte, dass das in der Eigenerklärung gewählte Volumen dann 
zweifach berechnet wird. 
 

Gründe für die wöchentliche Leerung (bitte erläutern): 

1.   Hygienische Aspekte        
 
                                                                                                                                                                 

2. 
 

Stellplatzprobleme            
 
                                                                                                                                                                 
 

Sofern der Platz zur Erläuterung nicht ausreichend ist, bitte auf der Rückseite fortführen. 
Der Antrag ist nur in Verbindung mit der Eigenerklärung wirksam. 
 

Ich (wir) beantrage(n) für folgende in der Eigenerklärung angegebenen Restmüllbehälter eine 
wöchentliche Leerung:   

 Anzahl 40 L:   Anzahl 60 L:   Anzahl 80 L:   Anzahl 120 L:   
            
Anzahl 240 L:   Anzahl 660 L:   Anzahl 770 L:   Anzahl 1100 L:   
            
Anzahl 2500 L:       Anzahl 5000 L:         

   
Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns), den Fachbereich Finanzen der Stadt Leverkusen unverzüglich 
schriftlich über Änderungen zu informieren. 

_________________ 
Datum 

___________________________________ 
Unterschrift Eigentümer/Verwalter 

___________________________ 
Tel.-Nr. für Rückfragen 

 

Grundstück: 
(Straße und Hausnr.) 

 

Eigentümer:  

Einheitswert-
Nummer: 

 

Vertragsgegen- 
stand: 
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